
Werner Genest und Partner  

Ingenieurgesel lschaft mbH 

VMPA Schallschutzprüfstelle DIN 4109 
Messstelle nach § 29b BImSchG*) 
 
 
 
 
 
 
 
*) Ludwigshafen: Geräusche und Erschütterungen 
 Berlin: Geräusche, Dresden: keine Akkreditierung 
 

Ingenieurbüro  für Schall- und Erschütterungsschutz,  
Bauphysik und Energieeinsparung  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] 

 

GUTACHTEN NR. 122N4 G  

Bebauungsplan Nr. N116  
„Erweiterung Gewerbegebiet Nord“  
in Hattersheim am Main 
- Schalltechnische Machbarkeitsstudie  

 

Auftraggeber: 

NTT Global Data Centers FRA5 GmbH 

Voltastraße 15 

65795 Hattersheim am Main 

 Erstellungsdatum: 
23.10.2023  

Verfasser: 
Dipl.-Physiking. (FH) Enrico Dittrich 

 

Hauptsitz 

Parkstraße 70 

67061 Ludwigshafen/Rhein 

Telefon: 0621 / 58 615 0 

Telefax: 0621 / 58 235 4 

E-Mail: info@genest.de 

Büro Berlin 

Heerstraße 24-26 

14052 Berlin 

Telefon: 030 / 20 673 58-0 

Telefax: 030 / 20 673 58-28 

E-Mail: berlin@genest.de 

Büro Dresden 

Altplauen 19h 

01187 Dresden 

Telefon: 0351 / 47 005 380 

Telefax: 0351 / 47 005 399 

E-Mail: dresden@genest.de 

 



Gutachten Nr. 122N4 G - Inhaltsverzeichnis  

Inhaltsverzeichnis 

 

1. Aufgabenstellung ................................................................................................... 1 

2. Zugrunde gelegte Normen und Richtlinien ........................................................... 1 

3. Örtliche Situation .................................................................................................... 3 

4. Immissionsorte ....................................................................................................... 4 

5. Schalltechnische Anforderungen .......................................................................... 6 

6. Schalltechnische Ausgangsdaten ......................................................................... 9 

7. Berechnung und Beurteilung der Ergebnisse .................................................... 10 

8. Schallschutzmaßnahmen ..................................................................................... 11 

9. Fazit ....................................................................................................................... 13 

 

 



  Gutachten Nr. 122N4 G - Seite 1 von 14 Seiten 

1. Aufgabenstellung 

Die Stadt Hattersheim beabsichtigt auf einer ca. 7 ha großen Fläche am nordwestlichen 

Siedlungsrand von Hattersheim das Gewerbegebiet Nord zu erweitern und hierfür den 

Bebauungsplan Nr. N116 „Erweiterung Gewerbegebiet Nord“ aufzustellen. Im Geltungsbereich 

des Bebauungsplans sollen für die Entwicklung eines Campus für Rechenzentren vor allem 

zwei Sondergebiete mit der Zweckbestimmung Rechenzentrum ausgewiesen werden. Das Ziel 

der Planung besteht in der Realisierung eines zukunftsfähigen Standorts zur Datenverarbeitung, 

der möglichst umwelt- und naturschonend in die Ortsrandlage und die umgebenden 

Landschaftsräume eingebunden wird. 

Im Rahmen des Planverfahrens ist anhand einer schalltechnischen Machbarkeitsstudie zu 

prüfen, unter welchen Voraussetzungen eine entsprechende städtebaulich verträgliche 

Ansiedlung von Rechenzentren möglich ist, um im nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren 

die Einhaltung der schalltechnischen Anforderungen gemäß TA Lärm [8] in der 

schutzbedürftigen Nachbarschaft außerhalb des Plangebietes zu ermöglichen. 

2. Zugrunde gelegte Normen und Richtlinien 

Bei der Ausarbeitung des vorliegenden Gutachtens wurden folgende Normen, Richtlinien, 

Regelwerke, entsprechend dem derzeitigen Stand der Bekanntmachungen, und Planunterlagen 

verwendet. 

[1]  DIN 18005-1:2002-07, Schallschutz im Städtebau, Grundlagen und Hinweise für die 

Planung, Berechnungsverfahren. 

[2]  DIN 18005-1, Beiblatt 1:1987-05, Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren; 

schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung. 

[3]  BImSchG, Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umweltwirkungen durch 

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen u. ä. Vorgänge (Bundes-

Immissionsschutzgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. 

I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 26. Juli 

2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) geändert.  
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[4]  BauNVO, Baunutzungsverordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786),  zuletzt durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert. 

[5]  DIN 45691:2006-12, Geräuschkontingentierung. 

[6]  RLS-19, Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, herausgegeben von der 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2019. 

[7]  16. BImSchV:1990-06-12, Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung). 

[8]  TA-Lärm:1998-08-26, 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-

Immissionsschutzgesetz, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm 

einschließlich der darin benannten Normen und Richtlinien. 

[9]  Stadt.Quartier, Wiesbaden: Auszüge aus der digitalen Liegenschaftskarte der Stadt 

Hattersheim, zeichnerische und textliche Festsetzungen sowie die Begründung zum 

Bebauungsplanentwurf, Angaben zu vorhandenen Bebauungsplänen und 

Flächennutzungen sowie bauplanungsrechtliche Bestandsaufnahme im 

Einwirkungsbereich des Plangebietes, Stand: Oktober 2023 

[10] DIN ISO 9613-2:1999-10, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: 

Allgemeines Berechnungsverfahren. 
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3. Örtliche Situation 

Der Geltungsbereich des ca. 7 ha großen Bebauungsplans „Erweiterung Gewerbegebiet Nord“ 

liegt an der nordwestlichen Gemarkungsgrenze der Stadt Hattersheim. Das Plangebiet wird 

durch die Bundesautobahn A66 im Norden, durch die Landesstraße L3011 im Westen sowie 

durch Landwirtschaftsflächen und die Mainzer Landstraße im Süden begrenzt. Östlich des 

Plangebiets schließen sich bestehende Siedlungskörper in Form des Gewerbegebiets Nord und 

der vorhandene Friedhof an das Plangebiet an.  

Die Nutzungen im Gewerbegebiet Nord reichen u. a. von einer Heimtierbedarfshandlung über 

eine Spielhalle bis zu einem Autohändler und dem Gelände des Globus Handelshofs an der 

Einmündung zur Hofheimer Straße. Im Anschluss an das Gelände des Friedhofs und südlich 

des Gewerbegebiets Nord schließen sich in relativ großflächiger Ausdehnung zahlreiche 

Wohnnutzungen an. 

Südlich der Mainzer Landstraße gibt es weitere Landwirtschaftsflächen. Außerdem grenzen das 

Gartenbaugelände einer Gärtnerei und die Gebäude einer Gemeinnützigen Behindertenhilfe an. 

Noch weiter südlich befinden sich das Gewerbegebiet Südwest und der Innovationspark 

Hattersheim.  

Das nahezu ebene Plangebietsgelände ist im Bestand vorwiegend durch eine 

landwirtschaftliche Nutzung und in untergeordnetem Umfang durch eine kleingärtnerische 

Nutzung mit Obstbäumen geprägt. Neben dem Neubau des Campus ist in verkehrlicher Hinsicht 

zur Entlastung der Innenstadt die Verlängerung der bestehenden Heddingheimer Straße 

entlang der westlichen Grenze des Friedhofs zum Kreisel an der Mainzer Landstraße geplant. 

Die Haupterschließung wird künftig über diese neue Heddingheimer Straße erfolgen. 

Nach derzeitigem Planungsstand [9] ist am geplanten Standort eine zukunftsorientierte 

Flächengestaltung zur Datenverarbeitung mit der Entwicklung eines Campus für Rechenzentren 

vorgesehen. Im Sondergebiet SO1 sind aktuell der Bau und Betrieb von mehreren 

Rechenzentren zur Vermietung an Anbieter von IT-Dienstleistungen und 

Geschäftsanwendungen sowie die Errichtung von ca. 150 Stellplätzen geplant. Im 

Sondergebiet SO2 sollen nach heutigem Stand ein Rechenzentrum mit Bürogebäude für 

zusätzliche Server Housing Dienstleitungen sowie ca. neue 40 Stellplätze entstehen. Im 

Endausbau werden im Plangebiet maximal 150 Mitarbeiter beschäftigt sein. 

Die örtliche Situation ist im Lageplan der Anlage 1 zu diesem Gutachten ersichtlich. 
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4. Immissionsorte 

Die nächstgelegene maßgebliche Wohnnachbarschaft befindet sich östlich des Plangebiets im 

Bereich von Heddingheimer Straße, Hofheimer Straße und Mainzer Landstraße. Dabei wird die 

bestehende Situation im Umfeld der Heddingheimer Straße sowohl durch eine 

bauplanungsrechtliche Gemengelage als auch durch vorhandene Wohnnutzungen 

charakterisiert. Prägend ist das unmittelbare Aufeinandertreffen eines festgesetzten 

Gewerbegebietes (GE) nördlich der Heddingheimer Straße und eines Reinen 

Wohngebiets (WR) im Geltungsbereich des Bebauungsplans „03-Baugebiet West 1. Änderung“ 

aus dem Jahr 1968 südlich der Heddingheimer Straße. 

Nach den Angaben des Planungsbüros Stadt.Quartier [9] kann das festgesetzte, aber faktisch 

nicht vorhandene Gewerbegebiet aufgrund der Vielzahl und Divergenz der angesiedelten 

Nutzungen keinem Baugebiet der BauNVO [4] eindeutig zugeordnet werden. Vorliegend sind 

unter anderem eine Zoohandlung, eine Tierarztpraxis, ein Geschäft für Heimtierbedarf, diverse 

Einzelhandelsgeschäfte, mehrere Autohändler, ein Vollsortimenter als großflächiger 

Einzelhandel und eine Spielhalle ansässig. Das Vorhandensein des großflächigen 

Einzelhandels spräche für das Vorliegen eines „Sondergebiets großflächigen Einzelhandels“ 

gemäß § 11 BauNVO [4]. Die Spielhalle würde demgegenüber eine kerngebietstypische 

Nutzung nach § 7 BauNVO [4] darstellen. Die restlichen Nutzungen wären eher einem 

Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO [4] zuzurechnen.  

Unmittelbar angrenzend, auf der gegenüberliegenden Straßenseite, liegt im Geltungsbereich 

des Bebauungsplans „03-Baugebiet West 1. Änderung“ aus dem Jahr 1968 ein Reines 

Wohngebiet (WR). Gemäß [9] ist aus bauplanungsrechtlicher Sicht mit Blick auf die 

gegenüberliegende Wohnbebauung hier von einer Gemengelage zu sprechen.  

Am östlichen Ende der Heddingheimer Straße erstrecken sich entlang der Heddingheimer 

Straße in der ersten Baureihe Garagenanlagen. Im Verlauf Richtung Westen schließen sich vier 

große Mehrfamilienhäuser an, gefolgt von mehreren kleineren Mehrfamilienhäusern. Zwischen 

den Wohnhäusern, die am westlichen Ende unmittelbar an der Heddingheimer Straße gelegen 

sind, und der zweiten Baureihe, die Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser beherbergt, verläuft 

eine öffentliche Grünfläche. 

In einem Reinen Wohngebiet sind gemäß § 3, Abs. 1, BauNVO [4] allgemein lediglich 

Wohngebäude und Anlagen zur Kinderbetreuung, die den Bedürfnissen der Bewohner dienen, 

zulässig. Ausnahmsweise können Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, die zur 

Deckung des täglichen Bedarfs für die Bewohner des Gebiets dienen, sowie kleine Betriebe des 
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Beherbergungsgewerbes und sonstige Anlagen für soziale Zwecke sowie den Bedürfnissen der 

Bewohner des Gebiets dienende Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke zugelassen werden. 

Nach einer Bestandsaufnahme des Planungsbüros Stadt.Quartier vom April 2023 [9] sind in 

dem Geltungsbereich des Bebauungsplans mehrere gebietsfremde Nutzungen angesiedelt. In 

dem Reinen Wohngebiet waren unter anderem ein Hundesalon, zwei Restaurants, zwei Läden, 

ein Computerservice, ein Büro und ein Monteur anzutreffen. Die im April 2023 registrierten 

Nicht-Wohnnutzungen dienen offensichtlich weder der Deckung des täglichen Bedarfs für die 

Bewohner des Gebiets, noch handelt es sich um den Bedürfnissen der Bewohner des Gebiets 

dienende Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Im Rahmen der Beurteilung der Schutzwürdigkeit eines bestimmten Gebietes ist zu 

berücksichtigen, ob das betreffende Gebiet die für dieses anzuwendenden gesetzlichen 

Grenzen einhält oder bereits eigens diese Grenzen überschreitet. Gemäß [9] ist festzustellen, 

dass das Wohngebiet südlich der Heddingheimer Straße nicht von einer reinen Wohnnutzung 

geprägt ist und in dessen Folge auch keine Schutzwürdigkeit eines Reinen Wohngebiets für 

sich beanspruchen kann. Vielmehr ist nach den konkreten Umständen des Einzelfalls 

abzuleiten, dass es sich um ein Wohngebiet handelt, in dem flächig Nicht-Wohnnutzungen 

verteilt liegen. Daher entspricht die Schutzwürdigkeit aus städtebaulicher Sicht [9] derjenigen 

eines Allgemeinen Wohngebiets (WA) im Sinne von § 4 BauNVO [4]. Dass im nördlichen 

Randbereich zur Heddingheimer Straße, in dem aufgrund der räumlichen Verhältnisse die 

maßgeblichen Immissionsorte für die geplanten Rechenzentren liegen, eine Gemengelage 

festzustellen ist, untermauert die von den Festsetzungen des Bebauungsplans „03-Baugebiet 

West 1. Änderung“ abweichende immissionsschutzrechtliche Gebietseinstufung der 

Schutzwürdigkeit. 

Weitere schutzbedürftige Nutzungen liegen südlich der Mainzer Landstraße. Exemplarisch sind 

hier die zum Plangebiet nächstgelegenen Wohngebäude in der Marianne-von-Werefkin-

Straße 13-19 innerhalb eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) und in der Marianne-von-

Werefkin-Straße 11 mit dem Schutzniveau eines Mischgebietes (MI) zu nennen.  

Im Einwirkungsbereich des Vorhabens sind folgende in der Anlage 1 und Tabelle 1 ersichtliche, 

maßgebliche Immissionsorte relevant. Die Immissionsorte wurden so gewählt, dass bei 

Einhaltung der im nachfolgenden Abschnitt angegebenen schalltechnischen Anforderungen an 

diesen Orten, die Einhaltung der Anforderungen auch an allen anderen weiter entfernt 

gelegenen, gleichartigen schutzwürdigen Nutzungen in der angrenzenden Nachbarschaft erfüllt 

wird. 
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Tabelle 1: maßgebliche Immissionsorte und Gebietseinstufungen 

Nr. Immissionsort Gebietseinstufung 

IO 1 Heddingheimer Str. 27, Fassade NW Reines Wohngebiet (WR) *) 

IO 2 Heddingheimer Str. 27, Fassade SW Reines Wohngebiet (WR) *) 

IO 3 Eichendorffring 15 Reines Wohngebiet (WR) *) 

IO 4 Hölderlinring 19 Reines Wohngebiet (WR) *) 

IO 5 Marianne-von-Werefkin-Straße 13-19 Allg. Wohngebiet (WA) 

IO 6 Marianne-von-Werefkin-Straße 11 Mischgebiet (MI) 

IO 7 Bauhof Außenbereich, vergl. Mischgebiet (MI) 

IO 8 Heddingheimer Str. 9 Reines Wohngebiet (WR) *) 

IO 9 Friedhof Friedhof **) 

IO 10 Friedhof Friedhof **) 

IO 11 Friedhof Friedhof **) 

*) Aufgrund der vorliegenden Gemengelage gemäß [9] wird hier im Folgenden die Schutzbedürftigkeit um 5 dB tags 
und nachts verringert. 

**) Gemäß [2] wird hier die Schutzbedürftigkeit eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) zugrunde gelegt, wobei tags 
und nachts der gleiche Immissionsrichtwert gilt. 

5. Schalltechnische Anforderungen 

Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz [3] sollen für alle raumwirksamen Planungen und 

somit auch für die hier vorgesehene Bauleitplanung, die für bestimmte Nutzungen 

vorgesehenen Flächen einander so angeordnet werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen 

auf die zum Wohnen dienende Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. Dies könnte 

bspw. durch eine zweckgerechte Gliederung der Baugebiete entsprechend der BauNVO [4] 

nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen und Eigenschaften 

mit entsprechenden Festsetzungen im Bebauungsplan in Anlehnung an [5] oder durch ein 

detailliertes Schallschutzkonzept auf der Basis einer verfestigten Objektplanung im 

Genehmigungsverfahren nach [3] bzw. im baurechtlichen Genehmigungsverfahren nach [8] 

erfolgen.  
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Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen ist im Allgemeinen die DIN 18005-1 [1] in Verbindung 

mit dem dazugehörigen Beiblatt 1 [2] anzuwenden, wobei je nach Geräuschquellenart die 

Vorgaben gemäß der DIN 18005-1 [1] durch weitergehende fachrechtliche Vorschriften 

konkretisiert werden. In der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung ist dabei prinzipiell 

anerkannt, dass im Rahmen der Bauleitplanung auch die TA Lärm [8] als Orientierungshilfe 

herangezogen werden kann. Da das hier relevante Vorhaben im Anschluss an die 

Bauleitplanung ein Baugenehmigungsverfahren und ggf. auch ein immissionsschutzrechtliches 

Verfahren durchlaufen muss, wird hier die TA Lärm [8] für die schalltechnischen Berechnungen 

und Bewertungen herangezogen.  

Die Maßstäbe für die Schutzwürdigkeit der Wohnnachbarschaft richten sich für den 

Gewerbelärm nach den Immissionsrichtwerten der TA Lärm [8]. Die Immissionsrichtwerte 

weisen neben einer Staffelung für die Tages- und Nachtzeit auch eine Abstufung nach dem 

Schutzanspruch entsprechend dem Charakter eines Gebietes (Gebietsart entsprechend 

BauNVO [4]) auf. Gemäß vorstehendem Abschnitt 4 sind hinsichtlich der in der 

schutzbedürftigen Nachbarschaft vorhandenen Gebietseinstufungen folgende 

Immissionsrichtwerte in einem Abstand von 0,5 m vor dem am stärksten betroffenen geöffneten 

Fenster der Gebäude nach TA Lärm [8] einzuhalten.  

Tabelle 2: Immissionsrichtwerte (IRW) nach TA Lärm [8] 

Gebietseinstufung 
IRW in dB(A) 

tags nachts 

Gemengelage / Reines Wohngebiet (WR) 55 40 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 40 

Mischgebiet (MI) 60 45 

Friedhof 55 55 

Beurteilungsgrundlagen sind nach TA Lärm [8] der Beurteilungspegel Lr, der aus dem 

Mittelungspegel LAeq unter Einbeziehung der Einwirkzeiten und ggf. von Zuschlägen für Ton- 

und Informationshaltigkeit, Impulshaltigkeit sowie für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

gebildet wird, und der Maximalpegel LAFmax für die kurzzeitigen Geräuschspitzen. Sie gelten 

dabei während des Tages für einen Beurteilungszeitraum von 16 Stunden (06:00 bis 22:00 Uhr). 

Maßgebend für die Beurteilung der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) ist die ungünstigste volle Stunde 

mit dem höchsten Geräuschpegel. 
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Gemäß TA Lärm [8] dürfen einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen die in der Tabelle 2 

genannten Immissionsrichtwerte am Tag um nicht mehr als 30 dB und in der Nacht um nicht 

mehr als 20 dB überschreiten. Aufgrund der im Wesentlichen stationären Betriebsweise eines 

Rechenzentrums sind maßgebliche Pegelspitzen hierzu nicht zu erwarten. Dieses Kriterium ist 

daher lediglich im Zusammenhang mit dem anlagenbezogenen Fahrzeugverkehr relevant. 

Anmerkung: Die TA Lärm [8] ist gegenüber der DIN 18005-1 [1] in ihren Anforderungen 

strenger und gewährleistet daher eine schalltechnische Betrachtung „auf der 

sicheren Seite“. Im Vergleich zu [1] werden gemäß [8] für die Ermittlung der 

gewerblichen Geräuschimmissionen im Einwirkungsbereich des Vorhabens 

Maximalpegel durch Einzelereignisse beurteilt, die ungünstigste Nachtstunde 

herangezogen sowie Zuschläge für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit und 

Geräusche aus dem vorhabenbezogenen An- und Abfahrtsverkehr auf 

öffentlichen Straßen berücksichtigt.  

Die angegebenen gebietsbezogenen Immissionsrichtwerte (IRW) sind von der 

Gesamtbelastung des Gewerbelärms insgesamt einzuhalten. Die Gesamtbelastung setzt sich 

zusammen aus der von bestehenden Gewerbebetrieben bereits vorhandenen Vorbelastung und 

dem Immissionsbeitrag des hier betrachteten Planungsvorhabens (Zusatzbelastung). Wenn die 

Geräuschimmissionen des Vorhabens an den Immissionsorten einen Beurteilungspegel 

verursachen, der mindestens 10 dB(A) unter den Immissionsrichtwerten liegt, dann befinden 

sich diese Orte außerhalb des Einwirkungsbereichs. Die von dem Vorhaben ausgehende 

Zusatzbelastung ist damit nach [8] nicht beurteilungsrelevant. 

Im Tageszeitraum wird auf Grund der vorliegenden Gewerbeflächen (Gewerbegebiet Nord) als 

zulässiger Immissionswert die Unterschreitung der IRW um mindestens 6 dB(A) festgelegt und 

somit die Vorbelastung entsprechend planerisch berücksichtigt (Irrelevanzgrenze). Im 

Nachtzeitraum wird im Bereich der Heddingheimer Straße die Vorbelastung durch die 

Spielhallennutzung in dieser Machbarkeitsstudie berücksichtigt, welche im November 2022 

durch unser Büro messtechnisch und rechnerisch ermittelt wurde. 

Die nachfolgenden Ergebnisse der Machbarkeitsstudie beziehen sich, im Sinne des akustisch 

ungünstigsten Falles, auf eine nächtliche Nutzung des Rechenzentrums an einem Sonn- oder 

Feiertag. Im Tageszeitraum werden, bei Einhaltung der zulässigen Immissionswerte nachts, 

dann die schalltechnischen Anforderungen auch erfüllt. 

  



  Gutachten Nr. 122N4 G - Seite 9 von 14 Seiten 

Anmerkungen zum Verkehrslärm 

Mit der neuen Straßenverbindung zwischen der Mainzer Landstraße und der Heddingheimer 

Straße, welche auch zur Erschließung der geplanten Rechenzentren dient, werden künftig 

Verkehre, die heute noch durch die Hattersheimer Innenstadt fließen, in die Heddingheimer 

Straße umgeleitet. Die Veränderung des Verkehrsaufkommens ist Gegenstand einer 

umfassenden neuen Verkehrsuntersuchung, deren Ergebnisse derzeit nicht verfestigt vorliegen.  

Aufbauend auf den dann vorliegenden Belastungszahlen lässt sich ermitteln, wie sich der 

Verkehrslärm in der Heddingheimer Straße und den angrenzenden Siedlungsbereichen 

entwickeln wird. Der danach außerhalb des Plangebietes zu erwartende Straßenverkehrslärm 

ist nach den bundeseinheitlich eingeführten Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-

19 [6]) zu berechnen und nach den Regeln der Verkehrslärmschutzverordnung 

(16. BImSchV [7]) zu bewerten.  

Sollte sich im Zuge dessen im Einwirkungsbereich der neuen Straße ein Anspruch auf 

Lärmvorsorge ergeben, dann sind entsprechende aktive und/oder passive 

Schallschutzmaßnahmen zu untersuchen. Da die betreffenden Siedlungsbereiche außerhalb 

des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Erweiterung Gewerbegebiet Nord“ liegen, sind 

Rückwirkungen auf die vorliegende Planung nicht zu erwarten. 

6. Schalltechnische Ausgangsdaten 

Der geplante Campus soll künftig aus mehreren Rechenzentrumsgebäuden bestehen, die 

mehrere Geschosse besitzen. Im Wesentlichen bestehen die mehrgeschossigen Gebäude aus 

Datenhallen mit den Rechneraufstellflächen sowie zugehörigen Technikflächen. In kleineren 

Teilen der Gebäude werden teilweise auch Logistikräume, Büroräume sowie Nebenräume 

untergebracht. 

Bereits in dem derzeitigen Planungsstand ist ersichtlich, dass eine Einhaltung der 

schalltechnischen Anforderungen mit konsequenter Umsetzung des Standes der 

Lärmminderungstechnik bei den technischen Anlagen des Rechenzentrums erreichbar sein 

wird. 

Hierzu werden bspw. die Netzersatzanlagen (Generatoren) hinter massiven Betonwänden oder 

auf der lärmabgewandten Seite geplant, die kompressorischen Kältemaschinen innerhalb der 

Gebäude oder in Containern integriert sowie die entsprechenden Rückkühler auf die Dächer der 
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Module versetzt und teilweise zusätzlich eingehaust. Innerhalb der Gebäude oder auf der 

lärmabgewandten Seite sind weitere technische Anlagen (u.a. Trafos und elektrische 

Betriebsräume) untergebracht, die im Gebäude über die Fassaden mit entsprechenden 

Schutzgittern versehen belüftet werden. Zu den Generatoren werden auch mehrere mehrzügige 

Schornsteine, teilweise mit Schalldämpfern versehen, gehören. 

Im Zusammenhang mit dem künftigen Fahrzeugverkehr sind auf den Campus-Gelände in 

Summe maximal ca. 150 Pkw Stellplätze für Beschäftigte und Besucher vorgesehen. Weiterhin 

ist mit Lieferverkehr (Kleintransporter und Lkw) zur Anlieferung von technischen Komponenten 

und zur Versorgung der Diesel- und Harnstofftanks zu rechnen. 

Die technischen Anlagen auf den Dachbereichen der Rechenzentren werden von Montag bis 

Sonntag mit 24 h pro Tag betrieben. Für die Transformatoren und technischen Anlagen 

innerhalb der Gebäude wird ebenfalls ein 24-stündiger Betrieb erwartet. Die Dieselgeneratoren 

als Netzersatzanlagen werden mit einem ca. 60-minütigen Probelauf am Tag zu Testzwecken 

betrieben. Aus Schallschutzgründen wird teilweise nur ein Generator pro Tag getestet. 

Die örtliche Situation mit den Lagen der Schallquellen des Rechenzentrums ist in den  

3D-Lageplänen der Anlagen 2 bis 4 zu diesem Gutachten exemplarisch dargestellt.  

7. Berechnung und Beurteilung der Ergebnisse 

Für die Berechnung der Schallimmissionspegel an den maßgeblichen Nachweisorten außerhalb 

des Plangebietes wurde das Rechenprogramm Soundplan 8.2 verwendet. Die Berechnungen 

erfolgten dabei auf der Grundlage des Ausbreitungsmodells der DIN ISO 9613-2 [10]. Die 

Bodendämpfung wurde dabei nach dem alternativen Verfahren berechnet. 

Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zeigen, dass im Nachtzeitraum vor allem die Trafo-

Öffnungen beim RZ Ionos sowie die Schallabstrahlungen der Gebäudefassaden und 

Abluftöffnungen im Dachbereich beim RZ NTT immissionsrelevant sind. Das 

Maximalpegelkriterium der TA Lärm [8] wird an allen Immissionsorten im Nachtzeitraum nicht 

überschritten.  

Im Hinblick auf Schallschutzmaßnahmen wurden im Rahmen der hier vorliegenden 

Machbarkeitsstudie zwei Optionen untersucht.  
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8. Schallschutzmaßnahmen 

Im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie ist festzustellen, dass mit dem hier zugrunde liegenden 

Anforderungsniveau ein hoher Technikstandard für die Lärmminderung erforderlich wird und 

daher viele Geräuschquellen bezüglich des Teilpegels an den Immissionsorten auf einem 

vergleichbar niedrigen Pegelniveau liegen werden. Die Schallschutzmaßnahmen stellen aus 

schalltechnischer Sicht den Stand der Lärmminderungstechnik dar. 

In der folgenden Tabellen 3 und 4 sind die in der nächstgelegenen schutzbedürftigen Nach-

barschaft außerhalb des Planvorhabens auf der Basis der hier vorliegenden Emissionsansätze 

berechneten Beurteilungspegel Lr des plangebietsinduzierten Gewerbelärms (Rechenzentrum-

RZ) mit Berücksichtigung der Vorbelastung (VL) den Immissionswerten (IRW) der TA Lärm [8] 

für das „lauteste“ Geschoss mit weiteren Lärmschutzmaßnahmen gegenüber gestellt.  

Die Maßnahmen der Option 2 beinhalten das Schließen der Trafo-Öffnungen mit 

Schallschutzlamellen beim RZ Ionos, die schallabsorbierende Verkleidung der Innenseite der 

Dächer sowie die Errichtung von zwei Lärmschutzwänden auf den Dächern im Bereich der 

Trockenkühler-Abluftöffnungen beim RZ NTT. In der Anlage 5 zu diesem Gutachten ist die 

exemplarische Lage der Lärmschutzwände, die eine Höhe von ca. 2 m über Dachniveau 

aufweisen müssten, ersichtlich. 

Tabelle 3: Beurteilungspegel Lr im Nachtzeitraum nach TA Lärm - Situation mit Schallschutz-

maßnahmen (Option 2) 

Nr. Immissionsort 
Gebiets-

einstufung 

IRW 

nachts 

in dB(A) 

Lr,VL  

in dB(A) 

Lr,RZ  

in dB(A) 

Lr,gesamt  

in dB(A) 

IO 1 Heddingheimer Str. 27, Nord 
Gemenge-

lage 
40 28 37 37 

IO 2 Heddingheimer Str. 27, West 
Gemenge-

lage 
40 15 40 40 

IO 3 Eichendorffring 15 
Gemenge-

lage 
40 18 39 39 

IO 4 Hölderlinring 19 
Gemenge-

lage 
40 7 36 36 

IO 5 Marianne-von-Werefkin-Str. 13-19 WA 40 15 39 39 

IO 6 Marianne-von-Werefkin-Str. 11 MI 45 14 41 41 
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Nr. Immissionsort 
Gebiets-

einstufung 

IRW 

nachts 

in dB(A) 

Lr,VL  

in dB(A) 

Lr,RZ  

in dB(A) 

Lr,gesamt  

in dB(A) 

IO 7 Bauhof AU 45 4 39 39 

IO 8 Heddingheimer Str. 9 
Gemenge-

lage 
40 25 35 35 

IO 9 Friedhof 
analog  

WA tags 
55 16 45 45 

IO 10 Friedhof 
analog  

WA tags 
55 16 45 45 

IO 11 Friedhof 
analog  

WA tags 
55 15 43 43 

Die Ergebnisse der Tabelle 3 zeigen, dass mit dieser Lärmschutzvariante die schalltechnischen 

Anforderungen nachts an sämtlichen Immissionsorten eingehalten werden. 

Die Maßnahmen der Option 3 beinhalten das Schließen der Trafo-Öffnungen mit 

Schallschutzlamellen beim RZ Ionos, die schallabsorbierende Verkleidung der Innenseite der 

Dächer sowie das Schließen der Trockenkühler-Abluftöffnungen mit Lärmschutzlamellen auf 

den Dächern beim RZ NTT. 

Tabelle 4: Beurteilungspegel Lr im Nachtzeitraum nach TA Lärm - Situation mit Schallschutz-

maßnahmen (Option 3) 

Nr. Immissionsort 
Gebiets-

einstufung 

IRW 

nachts 

in dB(A) 

Lr,VL  

in dB(A) 

Lr,RZ  

in dB(A) 

Lr,gesamt  

in dB(A) 

IO 1 Heddingheimer Str. 27, Nord 
Gemenge-

lage 
40 28 37 37 

IO 2 Heddingheimer Str. 27, West 
Gemenge-

lage 
40 15 40 40 

IO 3 Eichendorffring 15 
Gemenge-

lage 
40 18 38 38 

IO 4 Hölderlinring 19 
Gemenge-

lage 
40 7 36 36 

IO 5 Marianne-von-Werefkin-Str. 13-19 WA 40 15 39 39 

IO 6 Marianne-von-Werefkin-Str. 11 MI 45 14 40 40 
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Nr. Immissionsort 
Gebiets-

einstufung 

IRW 

nachts 

in dB(A) 

Lr,VL  

in dB(A) 

Lr,RZ  

in dB(A) 

Lr,gesamt  

in dB(A) 

IO 7 Bauhof AU 45 4 38 38 

IO 8 Heddingheimer Str. 9 
Gemenge-

lage 
40 25 34 34 

IO 9 Friedhof 
analog  

WA tags 
55 16 45 45 

IO 10 Friedhof 
analog  

WA tags 
55 16 45 45 

IO 11 Friedhof 
analog  

WA tags 
55 15 43 43 

Die Ergebnisse der Tabelle 4 zeigen, dass auch mit dieser Lärmschutzvariante die 

schalltechnischen Anforderungen nachts an sämtlichen Immissionsorten eingehalten werden. 

9. Fazit 

Die vorliegende Machbarkeitsstudie, die auf übermittelten Emissionsdaten für die hier 

relevanten Schallquellen und Anlagen beruhte, führte zu folgenden schalltechnischen 

Erkenntnissen: 

 Schallschutzwände im Nahbereich der Immissionsorte kommen wegen der 

flächenhaften Geräuschentwicklung und der möglichen Nachteile für die Wohnnutzung 

(Verschattung, Sichtbehinderung) nicht in Betracht 

 Infolge der geometrischen Verhältnisse – Höhe der Geräuschquellen im Verhältnis zur 

Höhe der Immissionsorte – sind Schallschutzmaßnahmen auf dem Transmissionsweg, 

beispielsweise Schallschutzwände auf dem Dach der Rechenzentrumsmodule partiell 

sinnvoll, reichen aber allein nicht aus 

 Neben der Verwendung von schalltechnisch „leisen“ Anlagen und Geräten (Einhaltung 

des Standes der Lärmminderungstechnik) sind Schallschutzmaßnamen an den 

Geräuschquellen selbst, bspw. in Form von schallabsorbierenden Verkleidungen, 

Einhausungen oder Schalldämpfern, erforderlich, um das Rechenzentrum mit 

Berücksichtigung der Vorbelastung im erweiterten Gewerbegebiet Nord verträglich zu 

betreiben. 
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Das zur Anwendung kommende Schallschutzkonzept ist im anschließenden BImSchG- und 

Baugenehmigungsverfahren detailliert zu erarbeiten. Mit der hier vorliegenden 

Machbarkeitsstudie konnte nachgewiesen werden, dass im Einwirkungsbereich des 

Rechenzentrums in Hattersheim die immissionsschutzrechtlichen Anforderungen der 

TA Lärm [8] mit verschiedenen Optionen von Schallschutzmaßnahmen erfüllt werden können. 
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